
1

S a t z u n g
des

Deutsch-Kurzhaar-Verbandes e.V.

vom 20. März 2010

§ 1
Name, Sitz

Der Deutsch-Kurzhaar-Verband e.V. (DK-Verband)
als Dachverband aller Vereine, die sich die Zucht,
Führung und Förderung des deutsch-kurzhaarigen
Vorstehhundes als Aufgabe gestellt haben, hat sei-
nen Sitz am Wohnort des Präsidenten in 29364
Langlingen OT Nienhof, Hofstraße 2.
Er ist Mitglied des Verbandes für das Deutsche Hun-
dewesen e.V. (VDH).  Die Bestimmungen der VDH-
Satzung, der auf ihrer Grundlage ergangenen und
ergehenden Ordnungen und die FCI-Richtlinien wer-
den als verbindlich anerkannt.
Er ist Mitglied des Jagdgebrauchshundverbandes
e.V. (JGHV) und erkennt dessen Satzung, die Diszi-
plinarordnung und die Verbandsgerichtsordnung an
und unterwirft sich deren Bestimmungen.

§ 2
Zweck

Der Zweck des Deutsch-Kurzhaar-Verbandes besteht
in der rechtlichen und organisatorischen Zusam-
menfassung aller Vereine, die sich zur Aufgabe ge-
stellt haben, durch Zucht, Prüfung und andere Maß-
nahmen zur Förderung des rassereinen deutsch-
kurzhaarigen Jagdgebrauchshundes beizutragen.
Diese Zusammenfassung hat zum Ziele:
- durch ein zentrales Eintragungswesen und zen-

trale Zuchtbuchführung eine einheitliche organi-
satorische Basis für die Deutsch-Kurzhaar-Zucht
(DK-Zucht) im Bereich der Bundesrepublik
Deutschland zu schaffen;

- durch einheitliche Festlegung des Rassestan-
dards eine Gleichmäßigkeit der Rassekriterien zu
gewährleisten;

- durch eine bundesweit verbindliche Anwendung
einer gemeinsamen Zuchtordnung das Zuchtge-
schehen zu beeinflussen;

- durch ein einheitliches Prüfungswesen einen
möglichst gleichmäßigen Leistungsstandard im
Zuchtgebiet zu erreichen;

- durch geeignete Kontakte mit außerdeutschen
Organisationen und Freunden des deutsch-
kurzhaarigen Jagdgebrauchshundes die deutsche
DK-Zucht international zu repräsentieren und
über die Grenzen des Stammlandes hinweg für
die Belange der DK-Zucht einzutreten.

Zur Erreichung dieser Ziele erlässt der DK-Verband
die entsprechenden Vorschriften und Ordnungen
(Standard Deutsch-Kurzhaar; Prüfungsordnungen,
die Zuchtordnungen, die Zuchtschauordnung u. a.
sowie die Vorschriften, die das Eintragungswesen
betreffen).
Der Verband dient ausschließlich gemeinnützigen
Zwecken im Sinne des Abschnitts "Steuerbegün-
stigte Zwecke" der Abgabenordnung.

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in er-
ster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße
Zwecke verwendet werden.  Die Mitglieder erhalten
keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.  Es
darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck
der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhält-
nismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
Eine auf die Erzielung von Gewinnen ausgerichtete
wirtschaftliche Tätigkeit wird nicht bezweckt.

§ 3
Mitgliedschaft

In den Deutsch-Kurzhaar-Verband kann jeder Verein
aufgenommen werden, zu dessen Aufgaben Zucht,
Prüfung und sonstige Förderung des deutsch-
kurzhaarigen Jagdgebrauchshundes gehören und der
sich verpflichtet, Prüfungen und Zuchtschauen nach
den vom Verband erlassenen Ordnungen abzuhal-
ten, der insbesondere auch seine Mitglieder zu sorg-
samer und gewissenhafter Arbeit bei der Züchtung
rassereiner, vielseitiger, leistungsfähiger und gesun-
der Hundestämme anhält, die in Leistung und Form
höchsten Ansprüchen gerecht werden.

Jeder Mitgliedsverein soll möglichst alljährlich im
Frühjahr ein Derby (Frühjahrszuchtprüfung) und im
Herbst ein Prinz-Solms-Memorial (Herbstzuchtprü-
fung) abhalten.  Darüber hinaus sind die Mitglieder
gehalten, möglichst jährlich Zuchtschauen durchzu-
führen.
Ausländische Vereine, welche die Voraussetzungen
der Absätze 1 und 2 dieses Paragraphen erfüllen,
können außerdem auf Antrag dem DK-Verband as-
soziiert werden. Über einen Aufnahmeantrag ent-
scheidet das Präsidium im Rahmen des Aufnahme-
verfahrens nach §4 dieser Satzung. Assoziierte aus-
ländische Vereine haben auf der Hauptversammlung
des Verbandes kein Stimmrecht. Ausländische Ver-
eine aus Ländern, in denen FCI nicht vertreten ist,
können als ordentliche Mitglieder aufgenommen
werden, die Gesamtstimmenzahl aller ausländischen
Vereine darf 10 % aller Gesamtstimmen nicht über-
schreiten, andernfalls werden diese entsprechend
nur anteilig gewertet.
Die ordentliche Hauptversammlung kann Einzelper-
sonen, die sich um die Zucht und Führung des
deutsch-kurzhaarigen Vorstehhundes außerordentli-
che Verdienste erworben haben, zu Ehrenmitgliedern
und langjährige Präsidenten zu Ehrenpräsidenten
ernennen.

§ 4
Aufnahmeverfahren und Zeitpunkt der

Mitgliedschaft

(1) Aufnahmeverfahren

Anträge zur Aufnahme in den Verband sind in nach-
folgend benannter Form und Inhalt an den Präsi-
denten des Verbandes zu richten und den Mitglie-
dern bei der nächsten HV bekannt zu geben.

4.1 Der Antrag ist in schriftlicher Form zu stellen und
vom gewählten vollständigen Vorstand zu unter-
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schreiben. Hierbei muss der Zeitpunkt der Gr�ndung
des Vereins und die Wahl des Vorstandes angege-
ben werden.

4.2 Dem Antrag sind beizuf�gen:
- die best�tigte Eintragung in das Vereinsregister
- die Satzung (in 9-facher Ausf�hrung)
- eine Liste aller Mitglieder, die zum Zeitpunkt der

AntragsteIlung dem Verein angeh�ren, mit Anga-
ben zu Jagdscheininhaber und mit komplettem
Namen und Anschrift, anerkannte Richter unter-
teilt nach Zucht- und Leistungsrichtern, sowie de-
ren JGHV- Verbands-Nummern.

4.3 Die Gesamt-Mitgliederzahl sollte 50 nicht unter-
schreiten

(2) Zeitpunkt der Mitgliedschaft

4.4 Nach einem anl�sslich einer Hauptversammlung
bekannt gegebenen Antrag und �berpr�fung der
eingereichten Unterlagen, entscheidet das ge-
sch�ftsf�hrende Pr�sidium (vereinsintern nach � 9
der Satzung) sp�testens auf der �bern�chsten
Hauptversammlung �ber die Aufnahme.

4.5 Das Pr�sidium kann dem Antragsteller Auflagen
erteilen, zu deren Erledigung Fristen setzen und
nach inhaltlicher Pr�fung entscheiden.
Bei Nichteinhaltung von angemessener Frist und
Nachfrist gilt der Aufnahmeantrag als zur�ckgezo-
gen.

4.6 Weitere Bedingungen f�r die Mitgliedschaft:
- eine Aufnahmebearbeitungsgeb�hr in H�he von

€ 250,- ist mit AntragsteIlung zu zahlen.
- die Investbeteiligung in H�he von € 2.000,- ist

innerhalb eines Monats nach Aufnahme zu ent-
richten; bei Nichtzahlung innerhalb 14-t�giger
Nachfrist ist die Aufnahme nichtig.

- der Mitgliederbeitrag ist gem�� der g�ltigen Fest-
setzung in gleicher Frist zu begleichen. (siehe � 8
Beitr�ge.)

4.7 Die Entscheidung �ber die Mitgliedschaft und
deren Beginn wird auf der entsprechenden HV ver-
k�ndet und dem Antragsteller schriftlich mitgeteilt.

Die eventuelle Durchf�hrung von Zucht- und Anla-
gepr�fungen nach den Ordnungen des DK-
Verbandes  w�hrend  der Anwartschaft auf Aufnah-
me in den DK-Verband ist beim Pr�sidenten minde-
stens vier Wochen vor Ver�ffentlichung des Termins
zu beantragen.
Die Einverst�ndniserkl�rung eines anerkannten Mit-
gliedsvereins des DK-Verbandes zur �bernahme der
Patenschaft f�r die jeweilige Pr�fung ist dem Antrag
beizuf�gen.

§ 5
Austritt

Der Austritt aus dem Verband ist dem Pr�sidenten
des Verbandes durch eingeschriebenen Brief bis
zum 1. Juli des laufenden Gesch�ftsjahres an-
zuzeigen.  Er wirkt f�r das Ende des Gesch�ftsjah-
res, f�r das die vollen Beitr�ge zu zahlen sind.

Der austretende Verein hat keinen Anspruch auf das
Verbandsverm�gen.

§ 6
Ausschluss

Der Ausschluss eines Mitgliedsvereines kann erfol-
gen:

a) wenn er den Bestimmungen der Satzung oder
den erlassenen Ordnungen des DK-Verbandes trotz
durch das Pr�sidium erfolgter Verwarnung zuwider-
handelt;

b) wenn er durch sein Verhalten das Ansehen des
Verbandes sch�digt;

c) wenn er seinen Zahlungsverpflichtungen ge-
gen�ber dem Verband sowohl hinsichtlich der Bei-
tr�ge als auch aller sonstigen ordnungsgem�� be-
schlossenen Umlagen nicht nachkommt.
�ber den Ausschluss des Vereins entscheidet das
gesch�ftsf�hrende Pr�sidium. Der ausgeschlossene
Verein hat keinen Anspruch auf das Verbandsver-
m�gen.

§ 7
Prüfungen des Verbandes

Der Verband selbst h�lt - wenn durchf�hrbar - in
j�hrlichem Wechsel die Dr. Kleemann-Zuchtauslese-
Pr�fung m�glichst im Fr�hjahr und die Internationale
Kurzhaar-Pr�fung im Herbst ab.  Mit der Ausrichtung
dieser Pr�fungen ist, wenn sie in der Bundesrepublik
Deutschland stattfinden, ein Mitgliedsverein zu be-
auftragen.  Findet die Internationale Kurzhaar-
Pr�fung im Ausland statt, so ist eine enge Zusam-
menarbeit mit der im Auftrag des DK-Verbandes die
Pr�fung durchf�hrenden ausl�ndischen Vereinigung
sicherzustellen.

§ 8
Beiträge der Mitgliedsvereine

Der Beitrag der Mitgliedsvereine richtet sich nach der
Anzahl ihrer Einzelmitglieder.  Seine H�he wird von
der Hauptversammlung bestimmt.  Die wahrheits-
gem��e Meldung der Mitgliederzahl seitens der Ver-
eine nach dem Stand vom 1. Januar hat bis zum 31.
Januar eines jeden Kalenderjahres und die Bezah-
lung der aufgrund dieser Angaben ermittelten Beitr�-
ge bis zum 30.  April zu erfolgen. Die Vereine �ber-
geben hierzu eine vollst�ndige Mitgliederliste jeweils
mit der Mitgliedermeldung. Diese enth�lt mindestens
die Namen, Vornamen und exakten postialischen
Anschriften der Mitglieder (auch elektronisch bzw.
auf Datentr�ger).
Mitgliedsvereine, die neben dem Verbandszweck
auch andere auf dem Gebiet waidgerechter Jagd
liegende Ziele verfolgen, melden die Zahl ihrer an
Deutsch-Kurzhaar interessierten Mitglieder.
Die Mitgliedsvereine erhalten pro Mitglied ein Kurz-
haar-Blatt plus zehn Prozent ohne besonderes Ent-
gelt zur Weitergabe an Ihre Mitglieder sowie zur
Werbung.
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Für die Inanspruchnahme der Zuchtbuchstelle (Ein-
tragungen, Umschreibungen, Erstellung des Zucht-
buches usw.) werden Gebühren erhoben, die von der
Hauptversammlung festgesetzt werden.
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 9
Organe

Die Organe des Verbandes sind:
a) die Hauptversammlung
b) das Präsidium
c) das erweiterte Präsidium
d) der Disziplinarausschuss

a) Hauptversammlung
Die Hauptversammlung findet alljährlich im ersten
Kalenderhalbjahr statt.  Sie wird vom Präsidenten
einberufen.  Die Einladung zur ordentlichen Haupt-
versammlung soll unter Bekanntgabe der Tagesord-
nung mindestens zwei Wochen vor der Versamm-
lung schriftlich erfolgen.

Die Kurzhaar-Blätter sind das offizielle Verbandsor-
gan.

Die Hauptversammlung kann auf Antrag des Präsi-
denten eine Änderung oder Erweiterung der Tages-
ordnung beschließen.  Die Hauptversammlung ist
beschlussfähig, wenn mindestens 50 Prozent der
Stimmen vertreten sind.  Jeder Verein hat für je be-
gonnene 20 Mitglieder eine Stimme.  Vom Stimm-
recht sind diejenigen Vereine ausgeschlossen, die
mit ihren Verbandsbeiträgen im Rückstand sind.
Anträge zur Hauptversammlung sind von den Mit-
gliedsvereinen schriftlich mit Begründung zum 1.
Januar eines jeden Jahres beim Präsidenten einzu-
reichen und von diesem mit der Tagesordnung be-
kannt zu geben.
Das Präsidium hat ein selbständiges Antragsrecht.
Die Hauptversammlung fasst ihre Beschlüsse mit
einfacher Stimmenmehrheit, soweit die Satzung es
nicht anders vorschreibt.
Satzungsänderungen erfordern eine Dreiviertel-
mehrheit der abgegebenen Stimmen.
Die Vertretung der Mitglieder erfolgt durch einen
Delegierten jedes Vereins, der, soweit es sich nicht
um den Vereinsvorsitzenden handelt, mit einer ord-
nungsgemäßen Vollmacht versehen sein muss.

Die Obliegenheiten der Hauptversammlung sind
insbesondere:
1) Entgegennahme des Jahresberichtes
2) Entlastung des Präsidiums
3) Satzungsänderungen
4) Prüfungsordnungen
5) Zuchtordnungen
6) Disziplinarordnung
7) Wahlen
8) Haushaltsplan
9) Beiträge
10) Änderungen des Standards.

Eine außerordentliche Hauptversammlung ist unter
Angabe der Tagesordnung vom Präsidenten einzu-
berufen, wenn er es für erforderlich erachtet oder

mindestens ein Drittel der stimmberechtigten Mit-
glieder unter Angabe der Gründe dies beantragt.

Die Hauptversammlung wählt die Kassenprüfer auf
drei Jahre.  Sie haben rechtzeitig vor der Hauptver-
sammlung die Kassenführung, Bücher und Belege zu
prüfen und in der Versammlung zu berichten. Über
die Beschlüsse der Hauptversammlung ist ein Proto-
koll aufzunehmen, das vom jeweiligen Versamm-
lungsleiter und einem weiteren Präsidiumsmitglied
zu unterschreiben und im Kurzhaar-Blatt zu veröf-
fentlichen ist.
Zur Vorbereitung von Wahlen ist von der Hauptver-
sammlung ein Wahlausschuss von drei Personen
rechtzeitig zu bestellen.

b) Das Präsidium
gemäß § 26 BGB besteht aus:
- dem Präsidenten
- und dem Vizepräsidenten.
Jeder ist für sich allein vertretungsberechtigt.

Das Präsidium (vereinsintern) besteht aus:
- dem Verbandszuchtwart,
- dem Schatzmeister,
- dem Obmann für das Prüfungswesen,
- dem Obmann für die Berichterstattung,
- dem Zuchtbuchführer,
- bis zu fünf weiteren Mitgliedern.

Das Präsidium erledigt aufgrund der Satzung, der
Prüfungsordnungen und der Zuchtordnung nach
pflichtgemäßem Ermessen alle Angelegenheiten des
Verbandes mit Ausnahme derjenigen, welche der
Hauptversammlung oder dem erweiterten Präsidium
ausdrücklich vorbehalten sind.

Bei Bedarf kann das Präsidium einen Geschäftsfüh-
rer anstellen.  Das Präsidium legt die Geschäftsver-
teilung fest.  Hierfür sollen folgende Richtlinien gel-
ten:

Dem Präsidenten obliegt die Organisation des Ver-
bandes, Einberufung und Vorsitz in sämtlichen Ver-
sammlungen des Verbandes (Präsidium, erweitertes
Präsidium und Hauptversammlung), Verkehr mit in-
und ausländischen DK-Organisationen, dem Jagd-
gebrauchshundverband, dem VDH, der FCI sowie
allen jagdlichen Organisationen, soweit sich deren
Tätigkeit auf das Gebrauchshundewesen bezieht.

Der Vizepräsident unterstützt den Präsidenten in
allen Belangen der Führung und Organisation des
Verbandes, im Einvernehmen und in sinnvoller Ar-
beitsteilung mit dem Präsidenten.

Dem Verbandszuchtwart obliegt - in enger Zu-
sammenarbeit mit der Zuchtbuchstelle - die Betreu-
ung der Zucht nach Maßgabe der Vorschriften der
Zuchtordnung, ferner die Initiative hinsichtlich der
Fortschreibung der Zuchtordnung, der Zuchtschau-
ordnung und des Standards DK.  Er ist allein ent-
scheidungsberechtigt in den von der Zuchtordnung
beschriebenen Fällen.  Der Zuchtwart trägt in der
Regel die Verantwortung für die Heranbildung und
Weiterbildung der Formwertrichter.
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Der Obmann für das Prüfungswesen ist zust�ndig
f�r den Bereich des Pr�fungswesens.  Insbesondere
f�r die ordnungsgem��e Durchf�hrung der Pr�fun-
gen im Sinne der Pr�fungsordnung, f�r die Fort-
schreibung der Pr�fungsordnungen.
Er hat die Federf�hrung bei den Pr�fungen des DK-
Verbandes (� 7).

Aufgabe des Obmanns für die Berichterstattung
ist die Mitarbeit bei der Herausgabe der Kurzhaar-
Bl�tter und die Unterrichtung der Jagdpresse �ber
bedeutende Ereignisse im DK-Verband.

Dem Schatzmeister obliegt die Verwaltung des Ver-
bandsverm�gens und die Rechnungslegung.  Der
Schatzmeister erledigt alle das Verbandswesen be-
treffenden steuerlichen Vorg�nge.

Der Zuchtbuchführer verwaltet die Zuchtbuchstelle
des Verbandes.  Zu seinen Aufgaben geh�rt es auch,
mit den Pr�fungsordnungen einschlie�lich der
Zuchtschauordnung offenbar nicht zu vereinbarende
Zensuren und Preiseinteilungen zu berichtigen.

Unbeschadet dieser Ressortbeschreibung kann das
Pr�sidium einzelne Pr�sidiumsmitglieder mit der
Wahrnehmung besonderer Aufgaben betrauen.

c) Das erweiterte Präsidium
umfasst das Pr�sidium und je einen Delegierten der
Mitgliedsvereine.

Es hat seine Aufgabe in der Vorbereitung der Haupt-
versammlung und in der Beratung aller f�r die Ver-
bandsarbeit wichtigen Fragen.  Es fasst, soweit er-
forderlich, seine Empfehlungen in Sitzungen oder im
schriftlichen Verfahren. �ber die Sitzungen des er-
weiterten Pr�sidiums ist ein Protokoll zu fertigen, das
den Klubvorsitzenden zuzustellen ist.

d) Vergütungen
(1) Die T�tigkeit der Mitglieder des Pr�sidiums und

des erweiterten Pr�sidiums ist ehrenamtlich.
(2) Die Mitgliederversammlung kann abweichend
von Absatz 1 beschlie�en, dass dem Vorstand f�r
seine Verbandst�tigkeit eine angemessene Verg�-
tung gezahlt wird. Die Gew�hrung einer Verg�tung
f�r Vorstandst�tigkeit von bis zu 500,00 € pro Jahr
liegt im Ermessen des Pr�sidiums gem. � 26 BGB (�
9b dieser Satzung).

§ 10
Kommissionen

Die Hauptversammlung beruft zur Mitarbeit Kom-
missionen, die aus einem Vorsitzenden und mehre-
ren Mitgliedern bestehen.  Vorsitzender ist der je-
weils sachlich zust�ndige Obmann.
Der Kommission f�r das Zuchtwesen geh�ren der
Verbandszuchtwart, der Zuchtbuchf�hrer und weitere
delegierte Mitglieder an.

§ 11
Schlichtungskommission

Die Schlichtungskommission entscheidet bei Strei-
tigkeiten zwischen dem DK-Verband und Mitglieds-
vereinen oder zwischen einzelnen Mitgliedsvereinen.

Wenn ein Mitgliedsverein ein ordentliches Mitglied
ausschlie�t, so entscheidet die Schlichtungskommis-
sion auf Antrag des betroffenen Vereins dar�ber, ob
die Gr�nde f�r den Ausschluss so schwerwiegend
sind, dass eine Mitgliedschaft bei einem anderen
Mitgliedsverein im Interesse des Ansehens von
Deutsch-Kurzhaar nicht oder zeitweilig nicht tragbar
ist.  Die Mitgliedsvereine sind an diese Entscheidung
gebunden.

Die Aufgaben der Schlichtungskommission werden
vom Disziplinarausschuss �bernommen.

§ 12
Disziplinarausschuss

Zur Verfolgung und Ahndung von Pflichtwidrigkeiten
und Verst��en gegen die Satzung und Ordnungen
des Deutsch-Kurzhaar-Verbandes ist eine Diszipli-
narordnung erlassen.

Die Disziplinarordnung ist Bestandteil der Satzung.

Die Mitgliedsvereine erkennen durch ihre Mitglied-
schaft im Deutsch-Kurzhaar-Verband auch die Diszi-
plinarordnung an.

§ 13
Zuchthoheit

Die Zuchthoheit einschlie�lich des gesamten Eintra-
gungswesens und das Recht der Herausgabe des
Zuchtbuches steht dem Verband zu.

§ 14
Wahlen

Die Wahl des Pr�sidiums, der Mitglieder des Diszi-
plinarausschusses sowie der Kassenpr�fer erfolgt auf
die Dauer von drei Jahren.  Die Wahl des Pr�siden-
ten und des Vizepr�sidenten erfolgt schriftlich.  Die
Wahl der weiteren Mitglieder kann durch Zuruf erfol-
gen, wenn nicht von einem Mitglied eine schriftliche
Abstimmung beantragt wird.

§ 15
Auflösung des Verbandes

Die Aufl�sung des Verbandes kann nur durch die
Hauptversammlung mit Dreiviertelmehrheit der ab-
gegebenen Stimmen beschlossen werden. Bei Auf-
l�sung des Vereins oder bei Wegfall steuerbeg�n-
stigter Zwecke f�llt das Verm�gen des Vereins an
den JGHV (Jagdgebrauchshundverband e.V.), der es
unmittelbar und ausschlie�lich f�r gemeinn�tzige,
mildt�tige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.

§ 16
Bekanntmachungen

Die Bekanntmachungen des Verbandes erfolgen
durch die Kurzhaar-Bl�tter.
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§ 17
Inkrafttreten

Die Satzung tritt mit der Anerkennung durch das
Registergericht am 03.11.2010 in Kraft.


